
Genehmigung staatlicher Beihilfen gemäß den Artikeln 87 und 88 (ex Artikel 92 und 93) des
EG-Vertrags

Vorhaben, gegen die von der Kommission keine Einwände erhoben werden

(2000/C 88/04)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Datum der Annahme des Beschlusses: 8.7.1999

Mitgliedstaat: Frankreich

Beihilfe Nr.: N 315/99

Titel: Beihilferegelung für den Schiffbau

Zielsetzung: Beihilfemaßnahmen gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 1540/98 des Rates

Rechtsgrundlage: Loi de finance

Beihilfeintensität oder -höhe:

� auftragsbezogene Beihilfen: 9 % und 4,5 %

� Investitionsbeihilfen: 22,5 % und 12,5 %

� FuE-Beihilfen: Gemeinschaftsrahmen

Laufzeit: 1999�2003 (auftragsbezogene Beihilfen
1999�2000)

Andere Angaben: Notifizierung von Einzelfällen (auftrags-
bezogene Beihilfen, die im Rahmen der Entwicklungshilfe
oder für Aufträge gewährt werden, bei denen ein innergemein-
schaftlicher Wettbewerb besteht, sind notifizierungspflichtig)

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entschei-
dung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids

Datum der Annahme des Beschlusses: 22.10.1999

Mitgliedstaat: Deutschland (Sachsen-Anhalt)

Beihilfe Nr.: N 219/99

Titel: Technologie-Management-Programm Sachsen-Anhalt �
Information (TEMPO 8)

Zielsetzung: Soft-, Ausbildungs- und FuE-Beihilfen an KMU

Rechtsgrundlage: §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung
(LHO) des Landes Sachsen-Anhalt und der hierzu ergangenen
Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Haushaltsmittel: Rund 3 Mio. DEM (1,6 Mio. EUR) jährlich

Beihilfeintensität oder -höhe:

� Ausbildungsbeihilfen: bis 80 %

� Softbeihilfen: bis 75 %

� Datenbankenforschung (FuE): bis 70 %

� technische Durchführbarkeitsstudien (FuE): bis 75 %

Laufzeit: Ab dem Zeitpunkt der Genehmigung bis 2003

Den von vertraulichen Angaben bereinigten Text der Entschei-
dung in der/den verbindlichen Sprache(n) finden Sie unter der
Adresse:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids
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